
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS  
DAS LANDESKIRCHENAMT  

 
 

 
 
 
 

Rundverfügung K20/1995  
 
 
 
 
Umgemeindungen von Gemeindegliedern  

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
Anfragen zur Umgemeindung/Umpfarrung von Gemeindegliedern nehmen zu. Das anliegende Merkblatt über 
Umgemeindungen soll die nötigen Informationen geben, um in entsprechenden Fällen die Pfarrämter und 
Kirchenvorständen zu beraten.  

 
1 Anlage  

 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
gez. Dr. von Vietinghoff  

Hannover, den 12. Oktober 1995 
Rote Reihe 6 (PLZ für Pakete: 30169) 
Telefon: 0511/1241-0 Durchwahl: 1241-147 
Telefax: 0511/1241- 
Az.: 428 III 10, 10b R 105 
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